
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1928/2/8 2Ob22/28,
5Ob26/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1928

Norm

GBG 1955 §12

Rechtssatz

Die Reallast eines Naturalauszuges kann zu Lasten eines ideellen Miteigentumsanteiles einverleibt werden.

Entscheidungstexte

2 Ob 22/28

Entscheidungstext OGH 08.02.1928 2 Ob 22/28

Veröff: SZ 10/70

5 Ob 26/81

Entscheidungstext OGH 29.09.1981 5 Ob 26/81

Vgl; Beisatz: Nicht jedoch, wenn und soweit eine Reallast in einem Gebrauch oder Benützen der Liegenschaft

selbst besteht. (T1) Veröff: NZ 1982,188
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